
FERIENZEIT IST
PRAKTIKANTENZEIT
Der Arbeitskräftemangel ist allgegenwärtig. Es gibt kaum eine Branche die heutzutage nicht 
händeringend nach qualifiziertem Fachpersonal sucht. Kaum vorzustellen, dass es Zeiten gab, 
in denen sich im Posteingang regelmäßig vielversprechende Bewerbungen befunden haben. 
Heutzutage bekommt so mancher Unternehmer das Gefühl, dass selbst ein Lotto-6er stati-
stisch häufiger eintritt. 

Wenn also am Arbeitsmarkt – trotz größter Anstrengungen – kein Fachpersonal mehr ge-
funden werden kann, so bleibt uns Unternehmern nichts anderes übrig, als selbst eines 
auszubilden. Die Sommermonate bieten eine einmalige Gelegenheit, zukünftige Leistungs-
träger zu identifizieren und für das Unternehmen zu begeistern.

Ferialpraktika sind ein ideales Instrument, um Schüler und Studenten ungezwungen und 
ohne lange Bindungsfristen kennenzulernen. Gelingt es dem Unternehmen, die Fähigkeiten 
und Talente der Praktikanten zu erkennen und im Anschluss langfristig an das Unterneh-
men zu binden, kann dies einen vielversprechenden Lösungsweg für den akuten Arbeitskräf-
temangel darstellen. Lassen Sie also die Sommermonate nicht ungenutzt, um die Fachkräfte 
der Zukunft zu finden – wir wünschen Ihnen hierfür alles Gute!

Bei der Anstellung von Praktikanten ist allerdings eine Vielzahl an steuerrechtlichen und 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen zu beachten. Wenden Sie sich an uns – wir informieren 
Sie gerne.
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NEUES START-UP-FÖRDERUNGSGESETZ 

Im Rahmen des Regierungsprogramms wurden bedeutende Ver-
änderungen im österreichischen Gesellschaftsrecht und im steu-
erlichen Modell für Mitarbeiterbeteiligungen angekündigt, um 
Start-Ups und KMU zu stärken.

Aufstrebende Unternehmen sind unter Umständen nicht in 
der Lage, hochqualifizierte Arbeitnehmer angemessen zu be-
zahlen, da noch zu wenig Liquidität vorhanden ist. Daher wird 
auch auf Mitarbeiterbeteiligungen zurückgegriffen, was aller-
dings beim Arbeitnehmer als Empfänger der Anteile zum Pro-
blem führt, dass der Zugang der Mitarbeiterbeteiligung sofort 
lohnsteuerpflichtig ist, obwohl der Arbeitnehmer keinen in 
Geld bestehenden Zufluss erhält. Das geplante Modell soll hier 
Entlastung schaffen, indem ein Besteuerungsaufschub bis zur 
tatsächlichen Veräußerung der Anteile gewährt wird. Wichtig 
ist hierbei zu erwähnen, dass Arbeitnehmer bis zur tatsäch-
lichen Veräußerung über die Anteile nicht frei verfügen können 
(Vinkulierung).

Die Besteuerung bei den Mitarbeitern soll in weiterer Folge ver-
einfacht durch eine (steuerlich günstige) Pauschalregelung er-
folgen. Ferner wird eine flankierende Begünstigung im Bereich 
der Sozialversicherung sowie bei den Lohnnebenkosten veran-
kert. Geplant ist, dass der Besteuerungsaufschub für Anteile 
gilt, die ab dem 1.1.2024 abgegeben werden.

Neu: Flexible Kapitalgesellschaft

Das Flexible Kapitalgesellschafts-Gesetz (FlexKapGG) sieht die 
Umsetzung von zwei zentralen Maßnahmen vor, die das öster-
reichische Gesellschaftsrecht betreffen. Primär wird eine neue 
Rechtsform vorgeschlagen, die Flexible Kapitalgesellschaft, wo-
bei die englische Bezeichnung Flexible Company (kurz: FlexCo) 
ausdrücklich erlaubt sein soll. Die FlexKapG basiert auf dem 
GmbH-Gesetz, bietet jedoch zusätzliche Gestaltungsmöglich-
keiten, die bisher Aktiengesellschaften vorbehalten waren. Da-
her kann die FlexKapG als Hybridform zwischen GmbH und AG 
gesehen werden.

Ein wesentlicher Unterschied ist der Mindestbetrag für Stamm-
einlagen der einzelnen Gesellschafter in Höhe von EUR 1,00 
statt EUR 70,00 wie bei der GmbH. Zweitens wird das ge-
setzliche Mindeststammkapital von EUR 35.000,00 auf  
EUR 10.000,00 gesenkt. Im Gegensatz zur derzeit schon mög-
lichen gründungsprivilegierten GmbH entfällt bei der FlexKapG 
auch nach zehn Jahren die Notwendigkeit weiterer Einzah-
lungen auf das Stammkapital. Beide Maßnahmen basieren auf 
internationalen Vorbildern und sollen den Wirtschaftsstandort 
Österreich attraktiver machen sowie die Wettbewerbsfähigkeit 
steigern. In Kraft treten soll das Gesetz am 1.11.2023.

> Tipp:

Sollten Sie die Gründung eines Unternehmens in Erwägung 
ziehen, empfehlen wir eine frühzeitige Planung und umfas-
sende Beratung, da individuelle Bedürfnisse die Wahl der 
Rechtsform beeinflussen können. Neben gesellschaftsrecht-
lichen Fragestellungen sind auch steuerliche Probleme zu 
berücksichtigen.

LOHNSTEUERBEFREIUNG BEI ÜBERNAHME
EINES AUSBILDUNGSKOSTENRÜCKERSATZES 

Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses muss der scheidende 
Arbeitnehmer unter Umständen Ausbildungskosten des ehe-
maligen Arbeitgebers rückerstatten. Sind sämtliche Vorausset-
zungen erfüllt, kann der neue Arbeitgeber die Aus- und Fortbil-
dungskosten ersetzen, ohne dass dies der Lohnsteuer unterliegt.

Die Finanz geht davon aus, dass die vom neuen Arbeitge-
ber übernommenen Aus- oder Fortbildungskosten unter be-
stimmten Voraussetzungen als lohnsteuerfrei zu behandeln 
sind, auch wenn die betreffende Ausbildung nicht beim neuen 
Dienstgeber erfolgt ist. Jene Beträge sind lohnsteuerfrei, die 
„vom Dienstgeber im betrieblichen Interesse für die Ausbildung 
oder Fortbildung des Arbeitnehmers aufgewendet werden“.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit auch bei 
der Bezahlung eines Ausbildungskostenersatzes von der Lohn-
steuerfreiheit ausgegangen werden kann:

• Der neue Arbeitgeber muss ein betriebliches Interesse an der 
Ausbildung haben und dieses auch nachweisen können. 

• Der neue Arbeitgeber muss die tatsächliche Kostentragung 
der Aus- und Fortbildungsaufwendungen sowie deren Höhe 
nachweisen. 

• Die Rückzahlung darf beim ehemaligen Arbeitgeber in der 
Lohn- und Gehaltsverrechnung nicht bereits steuermindernd 
berücksichtigt worden sein. 

• Der Dienstnehmer hat schriftlich zu erklären, dass er die rück-
gezahlten Aus- und Fortbildungskosten nicht im Rahmen sei-
ner Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten geltend ge-
macht hat und diese auch in Zukunft nicht geltend machen wird. 

Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, kann der neue Arbeit-
geber die Aus- und Fortbildungskosten ersetzen, ohne dass die-
ser Vorgang der Lohnsteuer unterliegt. Mangels vorliegendem 
steuerbaren Arbeitslohn unterbleibt in diesem Fall auch die Be-
lastung durch Lohnnebenkosten. 

Werden die oben stehenden Punkte nicht erfüllt, sind die Zahlungen 
des neuen Arbeitgebers im Zusammenhang mit einem Ausbildungs-
kostenersatz an den Arbeitnehmer jedenfalls lohnsteuerpflichtig.

Um Diskussionen mit dem Finanzamt zu vermeiden, sollte der 
neue Arbeitgeber eine möglichst genaue Dokumentation füh-
ren, sowohl über die von ihm übernommenen Kosten als auch 
über die bisherige Lohn- bzw. Gehaltsverrechnung. Auch sollte 
die Arbeitnehmerveranlagung des Arbeitnehmers zu den Un-
terlagen genommen werden.

VERSICHERUNGSENTSCHÄDIGUNG IST 
SOFORTIGE BETRIEBSEINNAHME 

War ein durch Brand oder sonstiges Unglück zerstörtes Gebäude 
versichert, kann der Schaden in Höhe der Versicherungssumme 
kompensiert werden. Allerdings sind die Versicherungsentschä-
digungen sofort und zur Gänze ertragsteuerpflichtig.

Zu Betriebseinnahmen gehören auch Schadenersatzleistungen, 
soweit diese mit dem Betrieb im Zusammenhang stehen.  

Die Einordnung als Betriebseinnahme erfolgt unabhängig da-
von, ob die Entschädigung durch den Schädiger oder durch eine 
Versicherung stattfindet. 

In einem vor dem Bundesfinanzgericht (BFG) anhängigen 
Verfahren erhielt eine Kapitalgesellschaft im Jahr 2018 rund  
EUR 1,9 Millionen Versicherungsentschädigung, nachdem ein 
Betriebsgebäude durch einen Brand zerstört wurde. Das Unter-
nehmen gab in der Steuererklärung 2018 die Entschädigung 
nicht zur Gänze als Betriebseinnahme an, sondern es wurde 
diese nur anteilig – ähnlich wie bei steuerfreien öffentlichen 
Subventionen – entsprechend der Nutzungsdauer des Gebäu-
des erfolgswirksam erfasst.

Das Unternehmen argumentierte, dass der Zufluss kein frei 
verfügbares Einkommen gewesen sei, dieser hätte in das Ge-
bäude investiert werden müssen. Die Versicherungsentschädi-
gung seien vorbelastete Einnahmen, welche daher zeitanteilig 
gewinnrealisiert werden müssten. Die Vorgehensweise wur-
de vom Finanzamt zunächst anerkannt. Im Jahr 2020 wurde 
der Körperschaftsteuerbescheid aber aufgehoben, da laut Fi-
nanzamt die Versicherungsentschädigung zur Gänze als Be-
triebseinnahme erfasst werden hätte müssen. Gegen den neu 
erlassenen KöSt-Bescheid erhob die Kapitalgesellschaft Be-
schwerde.

Gesamte Entschädigung steuerpflichtig
Das BFG erfasste die gesamte Entschädigung – ohne diese 
zeitlich aufzuteilen – als steuerpflichtige Einnahme, da Ver-
sicherungsentschädigungen keine steuerfreien öffentlichen 
Subventionen und daher nicht wie diese aufzuteilen sind. Jede 
betrieblich veranlasste Vermögenserhöhung, die nicht als steu-
erfreie Subvention aus öffentlichen Mitteln anzusehen ist, ist 
in dem Jahr, in dem sie sich ereignet hat, voll zu versteuern.

Eine rechnerische Reduktion der Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten des damit finanzierten Gebäudes in Höhe der 
Versicherungszahlungen samt Steuerfreistellung dieser Zah-
lungen oder eine Passivierung des Großteils der Versicherungs-
zahlungen mit nachfolgender zeitanteiliger Versteuerung war 
daher nicht zulässig.

> Hinweis:

Bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern kommt es häufig 
zur Aufdeckung von stillen Reserven, wenn der steuerliche 
Buchwert geringer als der Veräußerungserlös ist. Ist dies der 
Fall, besteht für natürliche Personen und Personengesell-
schaften die Möglichkeit, diesen Unterschiedsbetrag ent-
weder im Jahr des Anfalls der Versteuerung zu unterziehen 
oder aber auf eine Neuanschaffung des Anlagevermögens zu 
„übertragen“. Hierdurch kommt es nicht zur sofortigen Ver-
steuerung des Veräußerungsgewinns, sondern zu einer steu-
erlichen Verteilung dieses Gewinns über die Nutzungsdauer 
des neu angeschafften Anlagegutes.

Scheidet ein Wirtschaftsgut infolge höherer Gewalt aus 
einem Betrieb aus, können die stillen Reserven sogar auf 
ein innerhalb von 24 Monate angeschafftes Wirtschaftsgut 
übertragen werden. Für Körperschaften bzw. Kapitalgesell-
schaften, wie etwa eine GmbH, gibt es diese Möglichkeit seit 
dem Jahr 2005 nicht mehr.

AUTOMATISCHER AUSTAUSCH VON
BANKINFORMATIONEN  

Kürzlich wurde die Liste der teilnehmenden Staaten, welche Fi-
nanzdaten an Österreich melden, vom Finanzministerium neu 
veröffentlicht.

Finanzinstitute (z. B. Banken oder Verwahrstellen) sind ver-
pflichtet, in Partnerstaaten ansässige Kunden zu identifizie-
ren und gegebenenfalls notwendige Informationen an die 
jeweilige Steuerbehörde im Partnerstaat des Kunden zu über-
mitteln. Meldepflichtig sind neben allgemeinen Daten zum 
Kontoinhaber und Konto (Name, Kontonummer, Steueriden-
tifikationsnummer etc.) auch Informationen zu Dividenden, 
Zinsen, Verkaufserlösen aus Finanzvermögen, bestimmten Ver-
sicherungseinkünften und sonstigen Einkünften aus dem im 
Depot gehaltenen Vermögen.

Jährlich wird vom Finanzministerium eine Liste mit allen teil-
nehmenden Staaten veröffentlicht. Derzeit umfasst die Liste  
neben allen EU-Mitgliedsstaaten auch 23 weitere Länder, 
welche hauptsächlich OECD-Staaten sind. Wichtige Nicht-EU-
Mitgliedstaaten sind unter anderem das Vereinigte Königreich, 
Australien, Kanada, Japan, Türkei, Singapur und die Schweiz. 
Seit 1.5.2023 nehmen außerdem auch erstmalig Georgien, 
Thailand und die Ukraine teil. Russland ist weiterhin aufgelis-
tet, der Informationsaustausch ist jedoch derzeit ausgesetzt. 
Die Vereinigten Staaten und China sind keine Teilnahme-
staaten.

„Sanierungsbedarf“ klären
Die österreichische KESt auf Kapitalerträge wird lediglich von 
inländischen depotführenden Stellen einbehalten und an das 
Finanzamt abgeführt. Kapitalerträge auf ausländischen De-
pots oder Konten sind daher in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben und (auch) in Österreich zu versteuern.

Ergeben sich Divergenzen zwischen den Daten aus dem erhal-
tenen automatischen Informationsaustausch und den einge-
reichten Einkommensteuererklärungen, versendet das Finanz-
amt Fragenvorhalte an die jeweiligen Steuerpflichtigen. Das 
Finanzamt fordert dabei zweckdienliche Unterlagen an und 
hinterfragt die Quelle des ausländischen Vermögens. Des Wei-
teren wird der Betroffene aufgefordert, nachvollziehbar darzu-
stellen, ob und wie die „Auslandseinkünfte“ in der Steuererklä-
rung aufgenommen wurden.

Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nach Zustellung eines 
solchen Fragenvorhalts nur mehr unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich.

Ist unklar, ob ausländische Kapitalerträge in der Vergangenheit 
korrekt in die österreichische Steuererklärung aufgenommen 
wurden oder besteht ein „Sanierungsbedarf“, sollte Beratung 
in Anspruch genommen werden.

> Hinweis:

Sollten Sie über ein ausländisches Wertpapier-Depot oder 
Bankkonto verfügen, so müssen die Einkünfte daraus  
(Zinsen, Dividenden, Gewinne aus Veräußerung von Wertpa-
piere, …) in der österreichischen Steuererklärung abgegeben 
werden.

Economy | Consulting | Auditing www.eca.at Im Wandel der Zeit gut beraten.



ABGABENFESTSETZUNG UND ZEHNJÄHRIGE VERJÄHRUNGSFRIST

Auch eine grob fahrlässige Abgabenverkürzung bewirkt keine 
Verlängerung der Verjährungsfrist auf zehn Jahre. 

Das Finanzamt kann Abgaben zeitlich nicht unbeschränkt fest-
setzen. Nach Ablauf bestimmter Fristen verliert die Behörde 
das Recht, eine Abgabe einzuheben (Verjährungsfrist). Diese 
Regelung hat den Zweck, Rechtsfrieden einkehren zu lassen, da 
nach mehreren Jahren ein Sachverhalt nur mehr schwer zu er-
mitteln wäre. Im Falle von vorsätzlich verkürzten Abgaben dau-
ert die Verjährungsfrist allerdings länger.

Verlängerung der Frist auf zehn Jahre
Für die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer gilt eine 
Verjährungsfrist von fünf Jahren. Die Frist beginnt jeweils mit 
Ablauf des Jahres, in welchem der Abgabenanspruch entstan-
den ist. Die Verjährungsfrist betreffend die Umsatzsteuer 2023 
beginnt daher mit 1.1.2024. Wird innerhalb dieser Frist vom 
Finanzamt eine nach außen erkennbare Amtshandlung vorge-
nommen, verlängert sich die Frist um ein Jahr. Wird innerhalb 
dieses Verlängerungsjahres eine weitere Amtshandlung ge-
setzt, verlängert sich die Frist erneut um ein Jahr.

Wurden Abgaben allerdings vorsätzlich hinterzogen und nicht 
ordnungsgemäß an das Finanzamt abgeführt, verlängert sich 
diese Frist auf zehn Jahre. Vorsätzlich handelt, wer einen Sach-
verhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild ent-
spricht. Es genügt, dass der Täter die Verwirklichung ernstlich 
für möglich hält und sich mit ihr abfindet.

Rechtsirrtum ist kein Vorsatz

Kürzlich entschied das Bundesfinanzgericht (BFG), dass im Fal-
le eines Rechtsirrtums eines Vereins kein Vorsatz vorliegt, auch 
wenn der Irrtum vorwerfbar ist.

Der Verein hatte in den vergangenen Jahren keine Umsatz-
steuer abgeführt, da die Organe des Vereins aufgrund der 
vermeintlichen Gemeinnützigkeit des Vereins auch von 
einem Nichtvorliegen einer Umsatzsteuerpflicht ausgegan-
gen waren. Dass mangels Einholung von steuerrechtlichen 
Erkundigungen, die zur Aufklärung des Rechtsirrtums bei-
tragen hätten können, durch die handelnden Vereinsorgane 
sorglos gehandelt wurde, wurde vom Verein nicht in Abrede 
gestellt. 

Die Verkürzung der Umsatzsteuer wurde nach Ansicht des 
BFG jedoch nicht ernstlich für möglich gehalten und in Kauf 
genommen. Aufgrund des Nichterkundigens über die Um-
satzsteuerpflicht liegt ein nicht entschuldbarer Rechtsirrtum 
vor, der den Vorsatz ausschließt und lediglich das Vorliegen 
von (grober) Fahrlässigkeit bewirkt.

Das Bundesfinanzgericht (BFG) orientiert sich bei der Ent-
scheidung an der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH), wonach die Beweislast für das Vorliegen einer 
(vorsätzlichen) Abgabenhinterziehung und damit auch für 
die Verlängerung der abgabenrechtlichen Verjährungsfrist 
bei der Abgabenbehörde liegt. Diese muss dafür eindeutige, 
ausdrückliche, begründete und nachprüfbare Feststellungen 
treffen und darf nicht pauschal von hinterzogenen Abgaben 
ausgehen.

> Fazit:

Eine (allenfalls auch grob) fahrlässige Abgabenverkürzung 
bewirkt jedoch keine Verlängerung der Verjährungsfrist auf 
zehn Jahre, sodass im konkreten Fall die allgemeine Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren anzuwenden war.

> www.eca.at

Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe

S T E U E R B E R A T U N G
WI RTSC HAFTSPRÜ FU NG
UNTERN EHMENSBERATUNG

www.eca.at  –  Über 20 Standorte vom Bodensee bis zum Neusiedlersee.
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